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1. 1-%-Regelung bei Importfahrzeu-

gen 
 
In seiner Entscheidung vom 9.11.2017 
stellt der Bundesfinanzhof (BFH) fest, 
dass für die Bewertung der privaten Nut-
zung eines betrieblichen Kfz nach der 1-
%-Regelung der inländische Bruttolisten-
preis zu schätzen ist, wenn das Fahrzeug 
ein Importfahrzeug ist und weder ein inlän-
discher Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der 
Erstzulassung vorhanden ist, noch eine 
Vergleichbarkeit mit einem bau- und ty-
pengleichen inländischen Fahrzeug be-
steht. 
 
Das Einkommensteuergesetz stellt zur Be-
wertung der privaten Nutzungsentnahme 
nicht auf die tatsächlichen Anschaffungs-
kosten des Kraftfahrzeugs, sondern auf 
den Bruttolistenpreis ab. Der Ansatz des 
Listenpreises statt der Anschaffungskos-

ten entspricht dem Erfordernis, die Ent-
nahme des Steuerpflichtigen für die pri-
vate Lebensführung nach dem Nutzungs-
vorteil zu bemessen, der ihm zukommt.  
 
Dieser Vorteil umfasst mithin nicht nur das 
Zurverfügungstellen des Fahrzeugs selbst, 
sondern auch die Übernahme sämtlicher 
damit verbundener Kosten wie Steuern, 
Versicherungsprämien, Reparatur– und 
Wartungskosten sowie insbesondere der 
Treibstoffkosten. Das alles sind Aufwen-
dungen, die sich weder im Bruttolistenneu-
preis noch in den tatsächlichen Neuan-
schaffungskosten mit einem festen Pro-
zentsatz unmittelbar abbilden.  
 
Bei einem Importfahrzeug kann nach 
dieser Entscheidung nicht der auslän-
dische Listenpreis anstelle des inländi-
schen Listenpreises angesetzt werden. 
Denn dieser spiegelt nicht die Preisemp-
fehlung des Herstellers wider, die für den 
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Endverkauf des tatsächlich genutzten 
Fahrzeugmodells auf dem inländischen 
Neuwagenmarkt gilt. 
 
Der inländische Bruttolistenpreis ist nach 
Auffassung des BFH nicht zu hoch ge-
schätzt, wenn die Schätzung sich an den 
typischen Bruttoabgabepreisen orientiert, 
die Importfahrzeughändler, welche das be-
treffende Fahrzeug selbst importieren, von 
ihren Endkunden verlangen. 
 
 

2. Pkw-Überlassung auch an gering-
fügig beschäftigte Ehegatten? 

 
Mit Urteil vom 27.9.2017 trifft das Finanz-
gericht Köln (FG) eine für die Praxis über-
raschende Entscheidung. Danach lässt es 
die Kosten für einen Dienstwagen auch 
dann als Betriebsausgaben zu, wenn die-
ser dem Ehegatten im Rahmen eines ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnisses 
(Minijob) überlassen wird. 
 
Im entschiedenen Fall beschäftigte ein Un-
ternehmer seine Ehefrau im Rahmen ei-
nes Minijobs als Büro-, Organisations- und 
Kurierkraft für 400 € monatlich. Er überließ 
ihr hierfür einen Pkw, den sie auch privat 
nutzen durfte. Der geldwerte Vorteil der 
privaten Nutzung wurde mit 1 % des Kfz-
Listenneupreises (hier 385 €) monatlich 
angesetzt und vom Arbeitslohn der Ehe-
frau abgezogen (sog. Barlohnumwand-
lung). 
 
Auch wenn diese Gestaltung bei einem 
Minijob eher ungewöhnlich und unüblich 
ist, erkannte das FG sämtliche Kosten als 
Betriebsausgaben an. Inhalt und Durch-
führung des Vertrages hätten noch dem 
entsprochen, was auch fremde Dritte ver-
einbaren würden. Insbesondere sah das 
FG keinen Grund dafür, warum Dienstwa-
gen nur Vollzeitbeschäftigten oder Füh-
rungspersonal auch zur privaten Nutzung 
überlassen werden sollten. 
 
Anmerkung: Wie zu erwarten, hat das Fi-
nanzamt die zugelassene Revision beim 
Bundesfinanzhof (BFH) eingelegt, welches 
dort unter dem Aktenzeichen X R 44/17 
geführt wird. Hier sei auch darauf hinge-
wiesen, dass der Bundesfinanzhof bereits 
mit Beschluss vom 27.12.2017 festlegte, 

dass ein Arbeitgeber einem familienfrem-
den geringfügig Beschäftigten regelmäßig 
kein Fahrzeug überlassen würde, da die-
ser durch eine umfangreiche Privatnut-
zung des Pkw die Vergütung für die Ar-
beitsleistung in erhebliche – und für den 
Arbeitgeber unkalkulierbare – Höhen stei-
gern könnte.  
 
 

3. Aufbewahrung von Organisations-
unterlagen zur Kassenprogrammie-
rung 

 
Die ordnungsgemäße Kassenführung 
steht zzt. verstärkt auf der Agenda der Be-
triebsprüfer, können sie doch im Falle ei-
ner nicht ordnungsgemäßen Führung Hin-
zuschätzungen vornehmen, die für den 
Steuerpflichtigen u. U. zu erheblichen 
Steuernachzahlungen führen. 
 
Nunmehr hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
in seinem Beschluss vom 23.2.2018 ein 
Urteil des Finanzgerichts Münster (FG) 
aufgehoben, bei dem es um die Anforde-
rungen an die Ordnungsmäßigkeit der 
Kassenführung bei einem PC-gestützten 
Kassensystem geht. Im entschiedenen 
Fall erfasste ein Friseursalon seine Bar-
einnahmen über eine PC-gestützte Kas-
sensoftware. Aufgrund einer Betriebsprü-
fung, in deren Verlauf der Steuerpflichtige 
keine Programmierprotokolle für die Kasse 
vorgelegt hatte, nahm das Finanzamt er-
hebliche Hinzuschätzungen zu den Um-
sätzen und Gewinnen des Steuerpflichti-
gen vor.  
 
Auch das FG nahm eine Schätzungsbe-
fugnis an, weil das Fehlen der Program-
mierprotokolle elektronischer Kassensys-
teme jedenfalls bei bargeldintensiven Be-
trieben einen gewichtigen formellen Man-
gel darstellt. Der Hinweis, dass die Pro-
grammierprotokolle in Dateiformat im Sys-
tem gespeichert sind, was durch die Vor-
lage der Datenbank bewiesen werden 
kann, reicht nicht. Im Übrigen geht es bei 
den Programmierprotokollen nicht um die 
Daten selbst, sondern um die Dokumenta-
tion der Programmierung.  
 
Nach Auffassung des BFH wurde kein Be-
weis darüber erhoben, ob die steuerlich 



 

 

erheblichen Daten zur Programmdoku-
mentation vom verwendeten Kassensys-
tem gespeichert sind. Eine solche Doku-
mentation kann auch in Dateiform vorge-
legt werden. Dieser Beweis kann aber 
durch Vorlage der Datenbank, Einholung 
eines Sachverständigengutachtens oder 
Vernehmung des Kassenherstellers als 
Zeugen erhoben werden.  
 
 

4. Steuerprüfer verlangen vermehrt 
Verfahrensdokumentationen 

 
In seinem Schreiben vom 14.11.2014 zu 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Füh-
rung und Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen (GoBD) 
nimmt das Bundesfinanzministerium auch 
Stellung zur sog. „Verfahrensdokumenta-
tion“. Danach ist für jedes Datenverarbei-
tungssystem eine übersichtlich gegliederte 
Verfahrensdokumentation erforderlich, aus 
der Inhalt, Aufbau, Ablauf und Ergebnisse 
des Verfahrens vollständig und schlüssig 
ersichtlich sind.  
 
Nunmehr verlangen Betriebsprüfer ver-
mehrt eine Verfahrensdokumentation 
bei Betriebsprüfungen. Diese beschreibt 
den organisatorisch und technisch gewoll-
ten Prozess, z. B. bei elektronischen Do-
kumenten von der Entstehung der Infor-
mationen über die Indizierung, Verarbei-
tung und Speicherung, dem eindeutigen 
Wiederfinden und der maschinellen Aus-
wertbarkeit, der Absicherung gegen Ver-
lust und Verfälschung und der Reproduk-
tion. Sie besteht in der Regel aus einer 
allgemeinen Beschreibung, einer An-
wenderdokumentation, einer techni-
schen Systemdokumentation und einer 
Betriebsdokumentation.  
 
Aus der Verfahrensdokumentation muss 
ersichtlich sein, wie die elektronischen Be-
lege erfasst, empfangen, verarbeitet, aus-
gegeben und aufbewahrt werden. Die Auf-
bewahrungsfrist für die Verfahrensdoku-
mentation entspricht der Aufbewahrungs-
frist für die Unterlagen, zu deren Verständ-
nis sie erforderlich ist.  
 
Anmerkung: Ist die Verfahrensdokumen-
tation ungenügend oder fehlerhaft, kann 

dies zum Verwerfen der Buchführung und 
entsprechenden Schätzungen führen. 
 
 

5. Übertragung des Freibetrags für 
den Betreuungs-/Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf eines Kindes 

 
Bei der Veranlagung zur Einkommens-
teuer wird für jedes zu berücksichtigende 
Kind des Steuerpflichtigen (ab 2018) ein 
Freibetrag von 2.394 € für das sächliche 
Existenzminimum des Kindes (Kinderfrei-
betrag) sowie ein Freibetrag von 1.320 € 
für den Betreuungs- und Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf (BEA-Freibetrag) des 
Kindes vom Einkommen abgezogen. Bei 
Ehegatten, die zusammen zur Einkom-
mensteuer veranlagt werden, verdoppeln 
sich die Beträge, wenn das Kind zu beiden 
Ehegatten in einem Kindschaftsverhältnis 
steht.  
 
Im Scheidungsfall wird bei minderjährigen 
Kindern der dem Elternteil zustehende 
BEA-Freibetrag, in dessen Wohnung das 
Kind nicht gemeldet ist, auf Antrag des an-
deren Elternteils auf diesen übertragen. 
Eine Übertragung scheidet jedoch aus, 
wenn dieser widersprochen wird, weil der 
Elternteil, bei dem das Kind nicht gemeldet 
ist, Kinderbetreuungskosten trägt oder das 
Kind in einem nicht unwesentlichen Um-
fang betreut. 
 
In seiner Entscheidung vom 8.11.2017 legt 
der Bundesfinanzhof nunmehr fest, dass 
der Übertragung des BEA-Freibetrags auf 
den anderen Elternteil regelmäßig erfolg-
reich widersprochen werden kann, wenn 
er das Kind mit einem zeitlichen im Voraus 
festgelegten Betreuungsanteil von jährlich 
durchschnittlich 10 % betreut. 
 
Anmerkung: Anders als im Schrifttum 
vorgeschlagen, ist insoweit nicht erst ab 
einem Betreuungsanteil von ungefähr 25 
% oder einer Betreuung an durchschnitt-
lich zwei von sieben Tagen in der Woche 
von einer Betreuung in einem nicht unwe-
sentlichen Umfang auszugehen. Das Ein-
kommensteuergesetz fordert lediglich, 
dass das Kind von dem Elternteil, bei dem 
es nicht gemeldet ist, regelmäßig in einem 
„nicht unwesentlichen“ Umfang betreut 
wird. 



 

 

 
 

6. GmbH-Geschäftsführer sind regel-
mäßig sozialversicherungspflichtig 

 
In zwei Entscheidungen vom 14.3.2018 
hat das Bundessozialgericht seine bishe-
rige Festlegung zur Sozialversicherungs-
pflicht von GmbH-Geschäftsführern be-
kräftigt. Danach sind Geschäftsführer ei-
ner GmbH regelmäßig als Beschäftigte der 
GmbH anzusehen, die der Sozialversiche-
rungspflicht unterliegen. Nur wenn er die 
Rechtsmacht besitzt, durch Einflussnahme 
auf die Gesellschafterversammlung die 
Geschicke der Gesellschaft zu bestimmen, 
ist ein Geschäftsführer, der zugleich Ge-
sellschafter der GmbH ist, nicht abhängig 
beschäftigt. Das ist regelmäßig der Fall, 
wenn er mehr als 50 % der Anteile am 
Stammkapital hält (sog. Mehrheitsgesell-
schafter).  
 
Eine nicht sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung kann bei einem Minder-
heitsgesellschafter ausnahmsweise nur 
dann angenommen werden, wenn er exakt 
50 % der Anteile hält oder bei einer noch 
geringeren Kapitalbeteiligung kraft aus-
drücklicher Regelungen im Gesellschafts-
vertrag (Satzung) über eine umfassende – 
echte/qualifizierte – Sperrminorität verfügt, 
sodass es ihm möglich ist, ihm nicht ge-
nehme Weisungen der Gesellschafterver-
sammlung zu verhindern.  
 
Anmerkung: Ob der Geschäftsführer ei-
ner GmbH „im Außenverhältnis“ weitrei-
chende Befugnisse besitzt und ihm häufig 
Freiheiten hinsichtlich der Tätigkeit, z. B. 
bei den Arbeitszeiten, eingeräumt werden, 
spielt für die Versicherungspflicht keine 
Rolle. 
 
 

7. Keine unterschiedlichen Umsatz-
steuersätze bei einheitlicher Leis-
tung 

 
In seiner Entscheidung vom 18.1.2018 
stellt der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
in der Rechtssache „Stadion Amsterdam“ 
fest, dass es in der Europäischen Union 
keine unterschiedlichen Umsatzsteuers-
ätze für eine einheitliche Leistung geben 
darf. So kann also z. B. für eine Leistung 

nicht sowohl der Regelsteuersatz (19 %) 
und der ermäßigte Steuersatz (7%) zum 
Tragen kommen. Im entschiedenen Fall 
ging es um die Anwendung verschiedener 
Steuersätze auf Rundgänge aus einer 
Führung durch ein Fußballstadion und den 
Besuch des Stadionmuseums.  
 
Die Entscheidung wirkt auch auf das deut-
sche Umsatzsteuerrecht. Insofern darf 
auch hier eine einheitliche Leistung nicht 
mit unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen 
belegt werden. Demnach ist eine einheitli-
che Lieferung immer auch einheitlich zu 
beurteilen. So ist auch auf die Nebenleis-
tungen der ermäßigte Steuersatz anzu-
wenden, wenn die Hauptleistung in der 
Lieferung eines begünstigten Gegenstan-
des besteht.  
 
Davon betroffen könnten z. B. die Auftei-
lungsgebote für Übernachtung mit Früh-
stück bzw. die Parkplatzüberlassung sein. 
Nicht betroffen sind Sachverhalte, in de-
nen die Leistungsbestandteile eines Um-
satzes keine einheitliche Leistung bilden 
und somit unterschiedlichen Steuersätzen 
unterliegen können. Das trifft insbeson-
dere den Verkauf von Speisen mit Ge-
tränk, wenn diese zu einem Gesamtpreis 
verkauft werden.  
 
Anmerkung: Diese Entscheidung wird 
auch der nationale Gesetzgeber aufgreifen 
und das Umsatzsteuergesetz entspre-
chend anpassen müssen. Betroffene Steu-
erpflichtige können sich aber schon vorab 
auf die Entscheidung des EuGH berufen 
und überlegen die – zukünftige – umsatz-
steuerliche Behandlung an die Entschei-
dung anzupassen. Lassen Sie sich hier 
aber vorab auf jeden Fall beraten! 
 
 

8. TERMINSACHE: Zuordnung eines 
gemischt genutzten Gegen-
stands/Gebäudes zum Unterneh-
men  

 
Die Zuordnung eines gemischt genutzten 
Gegenstands zum Unternehmen – mit ent-
sprechender Vorsteuerabzugsberechti-
gung – erfordert eine durch Beweisanzei-
chen gestützte Zuordnungsentscheidung, 
die zeitnah zu dokumentieren ist.  
 



 

 

Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Ent-
scheidungen geklärt, dass die Zuord-
nungsentscheidung spätestens und mit 
endgültiger Wirkung in einer „zeitnah“ er-
stellten Umsatzsteuererklärung für das 
Jahr, in das der Leistungsbezug fällt, nach 
außen dokumentiert werden kann. Eine 
zeitnahe Dokumentation kann gegenüber 
dem zuständigen Finanzamt erfolgen. Der 

letztmögliche Zeitpunkt hierfür ist der 
31. Mai des Folgejahres. 
 
Bitte beachten Sie! Von dieser Regelung 
sind z. B. Pkw, Gebäude und Photovoltaik-
anlagen betroffen. 
 
 

 
 
 

  
 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 
 

11.5.2018 
 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
 15.5.2018 

Sozialversicherungsbeiträge 
* In manchen Bundesländern ist der 31.5.2018 (Fronleichnam) ein gesetzlicher Feiertag.  
Dadurch verschiebt sich der Termin in diesem Bundesland auf den 28.5.2018 

 
 

28./29.05.2018* 
 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2018: Februar = 110,3; Januar = 109,8 
2017: Dezember = 110,6; November = 109,9; Oktober = 109,6;  
September = 109,6; August = 109,5, Juli = 109,4; Juni = 109,0; Mai 108,8; 
April = 109,0; März = 109,0; Februar = 108,8; Januar = 108,1 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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